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Kleine Anfrage 4777 
 
der Abgeordneten Dr. Dennis Maelzer, Nina Andrieshen und Sandy Meinhardt   SPD 
 
 
Wie entwickeln sich die Meldungen zu Gewalt an Kitas? Über welche Informationen 
verfügt das Familienministerium? 
 
Bei der Aufdeckung von Kindeswohlgefährdung spielen Institutionen wie Kitas eine wichtige 
Rolle. Im Jahr 2023 gab es gleichwohl Berichte, dass die Zahl der Fälle von Gewalt und 
pädagogischem Fehlverhalten durch Kita-Kräfte aber auch Peer-to-Peer in Nordrhein-
Westfalen zugenommen hätten. Zahlen der Landesjugendämter bestätigten eine steigende 
Anzahl an Meldungen. Im gleichen Jahr hat das Familienministerium angekündigt, dass für die 
geplante, künftige Erfassung von Meldungen nach § 47 SGB VIII gemeinsam mit den 
Landesjugendämtern ein Modul in KiBiz.Web entwickelt werden soll, das landeseinheitliche 
Kategorien ermöglichen soll. In dem Modul sollen neben der Art des gemeldeten Ereignisses 
durch den Träger auch die Ergebnisse der Prüfungen der Meldungen durch die 
Landesjugendämter statistisch erfasst werden. 
 
Vor diesem Hintergrund bitten wir die Landesregierung um die Beantwortung folgender 
Fragen:  
 
1. Wie haben sich die Meldungen nach § 47 SGB VIII zu Gewalt bzw. pädagogischem 

Fehlverhalten in Kitas von 2022 bis heute entwickelt? (Bitte analog zur Antwort auf die 
Kleine Anfrage 2221 beantworten.) 

 
2. Inwieweit konnte das vor mehr als einem Jahr angekündigte neue Modul zur 

landeseinheitlichen Erfassung von Meldungen nach § 47 SGB VIII inzwischen ganz oder 
teilweise etabliert werden? 

 
3. Wie lauten die Resultate über die Ergebnisse der Prüfungen zu Meldungen über Gewalt 

bzw. pädagogischem Fehlverhalten, die jetzt statistisch erfasst werden? 
 
4. Welche Informationen hat die Landesregierung zum Geschlecht der Ausübenden von 

Gewalt bzw. pädagogischem Fehlverhalten an Kitas? (Bitte für beide Bereiche getrennt 
ausweisen.) 

 
5. Über welche Informationen verfügt die Landesregierung dahingehend, inwiefern es 

geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Ausübung von (sexualisierter) Gewalt an 
Kindern gibt? 
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